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UiehsenchenpoUzeiliche Anordnung.
Ruf Grund der §§ 18 fl«, des ViehseuchengesetzeS vom 26.

1909(RcichSgesetzbl. Seite 516) wird hiermit folgendes bestimmt.
8 1-

Die Maul« und Klauenseuche in MolSberg ist erloschen; meine
,seucheupoli,eiliche Anordnung vom3. Juni 1915, Kreisbl. Nr.
wird hiermit aufgehoben.

8 2.
Diese Verordnuog tritt sofort mit ihrer Veröffentlichung im

Matt in Kraft.
Westerburg . den 30. Juni 1915.

_f er zandrat . I . V. : Elsen.
. Nachdem in den Gemeinden Halbs, Stahlhofen, Rothenbach,
M und Winnen durch das Aotachten deS beamteten Tierarztes

tRaul. uod Klauenseuche festaestellt ist. wird hiermit auf Grund

>8 22 bei ReichsjesetzeS vom̂- ^ ^ ^ in Verbindung mit §§
ilg- der BundeSraiS-Jnstruktion vom 27. Juni 1895 die Sperre
die genannten Orte und der Feldgemarkungen verdangt, Da¬

list das Durchtreiben von Rindvieh, Schweinen und Schafen
>die Seuchcnorte und den Feldgemaikungen verboten.
Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot werden nach8 66 a. a.

>Mt Geldstrafe bis zu 150 Mk oder mit verhältnismäßiger Haft
Mt, sofern nicht nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen
u-höhere Strafe verwirkt ist.

Westerbarg , den 1. Juli 1915. Der Lanvrat.
_ _ _ _ «dicht.

Bekanntmachung.
5>em Kgl. Kreistierarzt in Limburg stad die kreistierärztlichen

litgeschüfte dei Kreises Westerburg bis ans weiteres mitüber-
W worden, was hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht wird.

Verrcn Bürgermeister ersuche ich, die Fleisch- und Trichinen-
i»uer zu benachrichtige».
Westerburg, den 1. Juli 1915. Der Kaubrat.
Der bisherige KultuSvorsteher Fabrikant Jakob Fuld aus

i ouf weitere6 Jahre ernannt und verpflichtet worden.
Während der Abwesenheit des Kultusrechneis Neumann ist

»infmann Louis Ullmann2. hlerselbst als stellvertr. Kultur-
^verpflichtet worden.
Westerburg , den 1. Juli 1915._ Der ianbrat.

Letr. : Beschlagnahme eine« Flugblattes.
dezirk des XVIII. Armeekorps mit Ausnahme deS

stksNSdereichs der Festungen Mainz und Coblenz ordne ich an:
DaS Flugblatt: „Nieder mit dem Krieg; durch zum

Sozialismus", gerichtet an die Frauen des arbeitenden Volkes
beschlagnah* *** SozietStSdruckerei. wird

; Die Polizeibehörden werden ersucht, die beschlagnahmten
»rempiare in Verwahrung zu nehmen.
«raukfurt a. M.. den 28. Juni 1915.

»leUv. Veneraibommando XVIII. Armeekorps.
Der Kommandierende General:

Freiherr von Gall , General der Infanterie.

Betr. : Uerfügnngsbeschränknngen für Steinkohienteer.
Auf Grund der Verfügung des Kriegsministeriums Nr.

1784/6. 15. A 2 V werden die im Befehlsbereich des 18. Armee¬
korps für Steinkohlenteer ergangenen VerfügungSbeschränkuogen für
alle Gasanstalten und Kokereien aufgehoben mit Ausnahme der
Gasanstalten zu Wiesbaden, Hanau, Fulda, Offeubach und der
Höchster Farbwerke. h

Frankfurt (Main), den 2b. Juni 1915.
StrUoertr. Generalkommando. 18. Armeekorps.

Der Kommandierende General:
Freiherr von Gall,  General der Infanterie.

Nach einer Mitteilung des Kriegsministeriums werden die
Postanweisungen an Kriegsgefangene in Frankreich, den französischen
Besitzungen usw. jetzt in Bern nach dem Parikurs umgeschrieben,
diê.schweizerisch-französischen Postanweisungen lauten also auf den«
selben Betrag wie die an die OberPosttontrolle in Bern gerichteten
deutsch-schweizerischen Postanweisungen.

Unter Bezugnahme auf meinen Runderlaß vom 16. April d.
IS . — V- 4261 — stelle ich ergebenst anheim, von dieser Acn-
derung den Jnteressenkreisen durch die Tageszeitungen Kenntnis zu
geben und hieran die weitere Mitteilung zu schließen, daß baS
UmwandlungSverhältnis für Postanweisungen an Kriegsgefangene
in England und seinen Besitzungen bei der Umschreibung im Haag
12,30 Gulden für 1 Pfund Sterling beträgt.

Kosten dürfen der Staatskasse durch diese Veröffentlichungen
nicht erwachsen.

Berlin, den 24. Juni 1915.
v - 5533. Der Minister de» Innern.

Betr.: Kescheinignngen über Kriegsliefernngen.
Folaende krieasministerielle Verfügung KRA.  BI . 698|4. 15.

Bora 17. Juni 1915, Absatz4, zur Kenntnis:
„Es wird ergebenst ersucht, die beteiligte» Stellen mit An¬

weisung zu versehen. Bescheinigungen für KriegSlieferungen für
Metalle sowie für Rohstoffe und Erzeugnisse der Kederinbnstrie
überhaupt nicht mehr und für Chemikalien oder sonstige be¬
schlagnahmte Rohstoffe künftig nur noch insoweit onSzustellen,
als sie in der bezeichneten Ueberstcht bezw. den Beschlagnahmever¬
fügungen vorgesehen oder zulässig sind."

Frankfurt a. M., den 25. Juni 1915.
XV1I1. Armeekorps.

Stellvertretendes Generalkommando.
Von Seiten des Generalkommandos der Chef des StabeS:

de Graaff , Generalleutnant.

Der stellvertretende Domänenrentmeister, RegierungSsuper.
numerar Grote in Hadamar hat mit unserer Genehmigung seinem
Gehilfen Hermann Klersy in Hadamar Vollmacht zur Empfang¬
nahme von Geldern für das Domänenrentamt und die damit ver¬
bundene Forstkasse, zur Ausstellung gültiger Quittungen und zur
Eintragung in die Kassenbücher, sowie zur Vertretung in den sonst¬
igen Dienstangelegenheiten erteilt, was hiermit zur öffentliche« Kennt¬
nis gebracht wird.

Wiesbaden , den 14. Juni 1915.
Königliche Kegiernng.

Abteilung für direkte Stenern»
Domänen und Forsten O.



felritft KriegofferkefSlle , die heu  Standesämter«
von de« Herr « Minister de« Inner » durch « eine
Vermitteln «, angexeigt « erde« .

Die « »zeige» über KriegSflerbefälle müsse« v»« mir dem
Herr » Minister de» Innern zurückgegebe « werde », wenn der Kriegs«
teilnehmer seinen letzte» Wohnsitz i» einem anderen Bundesstaate
gehabt hat oder überhaupt nicht verstorben ist. Die Sterbeanzeigen
über Kriegsteilnehmer , die ihren letzten Wohnsttz i» einem anderen
Regierungsbezirke hatten , müssen vo» mir dem betreffenden Regier«
ungS -Präsidenten abgegeben werden . Anzeigen der gedachten Arien
stad deshalb stetS « it Bericht an mich zurückzugeben.

Auf de» Sterbeanzeigen dürfen keine Zusätze oder Ergänzun-
ge« oder Aendetungen oder Bleivermerke vorgenommen werden.
Die » hat vielmehr stets auf besonderem Bogen oder mittels Berichts
zu geschehe». Aufgrund der Feststellungen über Ergänzung der
Eterbeanzeige ist der Sterbefall alrbald zu beurkunden und nicht
etwa , wie eS schon mehrmals geschehen ist, die Sterbeanzeige erst
zur Berichtigung an mich zurückzugeben . — Vergl . Erlaß vom 9.
September 1914 Is 2383 — Muster und vom 30 . Januar 1915
le 289 und Verfügung vom 9. Februar 1915 Pr . I 24 . Sta . 142 . —

Die Beurkundungen der KriegSsterbefälle oder die Feftstellun«
ge» der anderen Wohnsitze sind oft , namentlich bei mehreren länd¬
liche« Standesämtern , lange verzögert und es ist oft , wenn das
Standesamt nicht zuständig mar , der letzte Wohnsitz überhaupt nicht
festgestellt worden , trotzdem dies in den Verfügungen «och besonders
aogeordnet war . Verschiedene Standesämter haben die Berfügun«
ge» ( g. R .) hierüber erst nach wiederholter Erinnerung erledigt und
zurückgesandt . Ich muß erwarten , daß diese Sachen stets als Eil«
sacken behandelt und rmt der größten Beschleunigung sorgfältig er¬
ledigt werden . Hierbei weise ich nochmals daraufhin , daß nach
Maßgabe des mitgeteilten Erlasses vom 17 . Oktober 1914 I« 2979
den Anaehöriaen ein beglaubigter AuSzug aus de« Sterberegister
kostesfrei zn übersenden ist.

Mi -. kade« . den 23 Juni 1915.
Der Dlegiernngoprästdent . I . A. : Gizycki.

An die Heere « Kta» de« beamte» der Landgemeinde»
de« Kreise «.

Abdruck zur geuaueu Beachtung.
Westerburg , den 19. Juni 1915. Der Kandrat.
Nach Mitteilung der Herrn KreiStierorzteS Dr . LüderS in

Dillenburg ist unter den Viehbeständen deS August Müller , Os¬
wald vfnner , Ferd . HaaS , Christ . Quirnbach , Michel Untersell,
AloiS Leicher und Wilhelm Leicher in Stockum , des Peter Wilhelm
Schneider . Karl Steinbach II ., Ludwig Schneider II ., Philipp Aller
und Gustav Stumpf in Linde », des Ww . Karl Krämer , Ww . Chr.
Hans , 1., Chr . Banner , Heinrich Adolf Krümmer , und Reiuhold
Heins in Oellingen , des Chr . Kexel , Robert Mohr , Ww . Max
Hermann , Wilhelm Biehl , Aug . Dörr , Joseph Mohr II ., Theodor
Krämer , Heinrich Wagner , Chr . Jung , Joseph Dörr , Wilhelm
Schmidt . Chr . Karl Mohr und Ww . Johann Franz Jung in
Ailertchen , deS Himon Kexel in DreiSbach , des Karl Zorn II , in
Hölzenhausen , des Wilh . Hüsch und Ferdinand Baldus in Püschen,
deS Wilh . BalduS in Langenhahn , sowie deS Wild . Sandt in
Lochum die Maul - und Klauenseuche amtlich sestgestellt worden.

Ortssperre ist angeordnet.
Wartender - , de» 19. Juni 1915.

Der Königliche Kandrat.
Im Anschluß an mein Schreiben vom 15 . d. MtS . l . 2408

teile ich ergebenst mit , daß die Maul - und Klauenseuche weiterhin
unter dem Weideoieh der Gemeinde Nauroth Bürgermeisterei Geb¬
hardshain und unter dem Viehbestände des Landwirts Hubert
Mollh zu Hasselbach , Bürgermeisterei Weyerbusch amtlich festgestellt
worden ist.

Die OrtSsperre ist somit im hiesigen Kreise bis jetzt über
folgende Gemeinden verhängt worden.

1. Altenkirchen . 2 . Amteroth . 3 . Oberwambach , 4 . Hilgenroth 5.
Mammelzen , 6 . Dieperzen und 7. Almersbach , der Bürgermeisterei
Alktenkirche«, sowie über die Gemeinden 1 . Marenbach . 2 . Werk-
hause », 3 . Rimbach , 4 . Oberirsen , 5 . Oberölfen , und 6 . Hosselbach
der Bürgermeister Weyerbusch und über die Gemeinde Nauroth
der Bürgermeisterei Gebhardshaiu.

In der Stadt Alrenkirche » ist die Sperre auf den Stadtteil
beschränkt , der recht? der Kölner Straße vom Gasthof Fritz Weiß¬
gerber bi» zum Bauunternehmer Becker und dem DieSscheidbach
gelegen ist.

Altenkirche « , den 24. Juni 1915. Der Kandrat
Ter Herr Laudwirtschaftsminister hat die Stellvertretung des

in den Heeresdienst eingetretenen Gestüts -Direktors Bieter in Dillen-
bürg dem Landstallmeister von der Marwitz in Beberbeck bei Hof¬
geismar übertragen.

Wiesdaden , den 27. Juni 1915.
Der Regie « n« tz»prSstdent. I . V.: Gyzick'.

Die s. Zt . in dem Gehöfte deS Karl Oehl in Hardt festgc-
stellte Maul - und Klauenseuche ist erloscheu nnd sind die ongeorv-
netcn Schutzmaßregeln aufgehoben.

Wartender - , dev 22. Juni 1915. Der Landrat

Bekanntmachung
betreffend Kestandertzebnng « nd Keschlag« ah« e »,

Chemikalie « « nd ihre Kehandlnug.
Nachstehende Verfügung wird hiermit zur allgemeine,

ni8 gebracht mit dem Bemerken , daß jede Uebertretung —
auch verspätete oder unvollständige Meldung fällt — sowie j
Anreizen zur Uebertretung der erlassenen Vorschrift , soweit \ * a# pt
nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt
nach § 9 Ziffer b*) de? Gesetzes über den Belagerungszustisd ,,
4 . Juni 1851 oder Artikel 4 Ziffer 2 **) des Bayerisch,, !j{r{ :
setzeS über den Kriegszustand vom 5 . November 1912 odertu Ijg"
5** *) der Bekanntmachung über Vorratserhebungen vom 2 . Jil
1915 bestraft wird.

§ 1.
Inkrafttrete « der Kerf « - « «-

a ) Die Verfügung tritt am 30 . Juni 1915 , nachtS 12 Uhr , i»H »ekc>
d) Für die in § 3 Absatz e bezeichneten Gegenstände trete» I Mß

Pflicht und Beschlagnahme erst mit dem Empfang oder der [tI »e
lagerung der Waren in Kraft . ^ » l

c ) Beschlagnahmt und meldepssichtig sind auch die nach de, ißp'al
Juni 1915 etwa hinzukommeoden Vorräte ; bei den durch
troffenen Personen , Gesellschaften usw . jedoch nur , wenn da« «nr!
zulässigen Mindeftme »gen überschritten werden.

ä ) Falls die in § 4 aufgeführte » Minöestmengen »m 30. !
1915 , nachts 12 Uhr , nicht erreicht si»d, treten Meldepflch <
Beschlagnahme für die gesamten Bestände au dem Lage m 8 j,
an welchem diese Mindesroorräte überschritte « werden . p) ■

e) Verringern sich die Bestände eines von der Berfüzuuz E
troffenen nachträglich unter die angegebenen Mindeftmeoge » z
8 4 ) , so behält die Verfügung trotzdem für diesen ihre Eülli « die8 2.

N«» der Verfügung betroffene Gegenstände.
Meldepsttchtig « nd kefchlagnahmt sind vom

treten dieser Verfügung ab biß auf weiteres sämtliche Uan

ft-ße
-) l

lt ar

der in der untenstehenden Ueberfichtstafcl aufgeführten Klaffe»
lei ob Vorräte einer , mehrerer oder sämtlicher Klassen vor!
stad) , mit A « « n « tz« e der i « 8 4 bezeichneten Kor

§ 3.
No « der KerfSgu « » betroffene Personen.

«efellsch «ften «fw.
Von der Verfügung betroffen werden:

a ) alle gewerblichen Unternehmer und Firmen , in deren
die in 8 2 aufgeführten Tegenstäude erzeugt , gebrauch!,
verarbeitet werden , soweit die Vorräte stch in
Gewahrsam oder bei ihnen unter Zollausstcht best»!

b) alle Personen und Firmen , die solche Gegenstände auS
ihres Wirtschaftsbetriebes , ihres Handelsbetriebes odei
deS Erwerbes wegen für stch oder für andere in Ge«
habe», oder wen » sie sich bei ihnen unter Zollaufsicht fce1

c)  alle Kommunen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften u»i
bäude , in deren Betrieben solche Gegenstände erzeugt , gei«
oder verarbeitet werden , oder die solche Gegenstände i«
wabrsam haben , soweit die Vorräte stch in i
Gewahrsam oder bei ihnen unter Zollausstcht befind«

ä ) Dkrsonen , welche zur Wiederveräußerung oder Veriril
durch sie oder asdere bestimmte Gegenstände der in § ^
geführten Art in Gewahrsam genommen habe « , auch
sie im übrigen kein Handelsgewerbe betreiben;

e) olle Empfänger (der uuter a bis d bezeichneten Art)
Gegenstände «ach Gmpfan » derselben , falls die Gezeii
stch am Meldetag auf dem Versand befinden u »d »ich
einem der unter a bis d aufgeführten Unternehmer , ^
usw . in Gewahrsam oder unter Zollaufsicht gehalten

f) auch diejenige » Personen . Gesellschaften « sw..
Uorräte durch schriftliche Ginzeloerfügnng best
«ahmt worden sind. Die Einzelversügunge» »>
V -rfügungeu 0d . I 124 .>1. 15 . K . E . A -, Ch . I . lJ
K. E . A . und Ch . I . 1./6 . 15 . K . E . A . werden -
allgemeine «nd erweiterte Verfügung ersetzt.

Boa der Verfügung betroffen sind hiernach inSbesosdtkk
stehend aufgeführten Betriebe und Personen:

*) Wer m einem in Belagerungszustand erklärten Orte oder
em bei Erklärung des Belagerungszustandes oder während desselbl
Militärbefchlshaber im Jnteresie der öffentlichen Sicherheit erlassen^
Übertritt oder zu solcher Uebertretung auffordcrt oder anreizt , soll,
bestehenden Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe bestimmen , mit Gei
zu emem Jahre bestraft werden.

**) Wer in einem in Kriegszustand erklärten Orte oder
bei der Vcrhängnng deS Kriegszustandes oder während desselben f
zuständige » obersten Militärbcfehlshaber zur Erhaltung der össt
Sicherheit erlassene Vorschrift Übertritt oder zur Uebertretung ausforde
anreizt , wird , wenn nicht die Gesetze eine schwerere Strafe andE
Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft.

»**) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund diese)
nung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder wisse»»«
tige oder unvollständige Angaben macht , wird mit Gefängnis bis i\
naten oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft , au«
Vorräte , dir verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate verfM »
werden . Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grund der Sh1,
verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige
ständige Angaben macht , wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend ™
im Unvermögenssalle mit Gefängnis bi» zu sechs Monaten bestraft.
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Gewerbliche Betriebe : Chemische Fabriken , Sprengstoff«
fabriken und alle Betriebe , die Chemikalien Herstellen oder
verarbeiten;

Handelsbetriebe : Maufleute , Lagerhalter , Spediteure , Kom«
«isfionärr usw. ;

wirtschaftliche Betriebe : Landwirte usw.
Sind in dem Bezirk der verfügenden Behörden neben der

Mptftelle Zweigstellen vorhanden ( Zweigfabriken , Filialen Zweig-
InreauS, Nebengüter u . dgl .) , so ist die Hauptstelle znr Meldung

ngszuflisd , „ tz zur Durchführung der Beschlagnabmebestimmungen auch für
layerisch« ^ Zweigstellen verpflichtet . Die außerhalb beö genannten Be-
2 ober oi lfg ( tn welche« sich die Hauptstelle befindet ) ansässigen Zweig-
lom 2. Fkj ö̂ e« werden einzeln betroffen.

8 4.
Ananal,me « » an der UerfÜG « « - .

Anagenamme « von dieser Nerfügnns sind solche in §
gekennzeichneten Personen , Gesellschaften usw ., deren Vorräte (ein-
ließlich derjenigen in sämtlichen Zweigstellen , die sich im »Bezirk

verfügenden Behörde 6efinben ) - am 30 . Juni 1915 , nachts 12
geringer waren als die in der untenstehenden Uebersichtstafel

nach de, Halte C) anfgeführten Mengen . Auch diese Personen sind arrf
durch § t zes««derea Perlange « der verfügenden Behörde zur Meldung

venu bamit forcr Vorräte oder zu Fehlmeldungen verpflichtet.
T § 5.

Em 30. ! | Besondere Beftimmnngen.
'eldepfl ch , ) Die Verwendung der beschlagnahmten Bestände hat nach der
^age in li j, der untenstehenden Uebersichtstafel angegebenen Weise zu erfolgen.

b) Die Lieferung ( Lagerwechsel ) beschlagnahmter Mengen ist nur
kerfuzui , „ f Ernud von Versanderlaubnisscheinen der KriegS -Rohstoff -Abtei«
stmengev beS Preußischen Kriegsministeriums gestattet . Anträge sind

die KriegSchemikalien Aktiengesellschaft zu Berlin W - 66 , Mauer-
Iße 63/65 , z« richten , der die Vorprüfung der Anträge obliegt.
c) Freigegeben werden durch die Kriegs -Rohstoff Abteilung die
r anderen als in Spalte A der untenstehenden Uebersichtstafel

Ittannten Bedarf unentbehrlich erscheinenden Mengen zum Verbrauch
icht zum Weiterverkauf ) monatlich auf Antrag . Die Anträge

Freigabe sind an die KriegSchemikalien Aktiengesellschaft zu Berlin
66. Mauerstr . 63 |65 , zu richten , der die Vorprüfung der An-

ttäfle obliegt.
d) Der nicht verbrauchte Teil der freigegebenen Mengen ver«

iilt mit Ablauf des letzten GülligkeitStages , auf den der Freigabe«
Uh  lautet , erneut der Beschlagnahme.
e) Für den Handel , auch mit freigegebenen Mengen , sind die

BundeSrat oder von den verfügenden Militärbehörden etwa
efetzten PrciSgrenzen maßgebend ; Ausnahmen bedürfen der Zu-

ung derjenigen Behörde , welche die Höchstpreise festgesetzt hat,
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§ 6.
Meldedeßtimwnn - e « .

Die von dieser Verfügung betroffenen Vorräte find Monat¬
lich zu melden.

Die erste Meldung hat auf einem Meldeschein bis zu« 1« .
Juli ISIS zu erfolgen und ist an die KriegSchemikalien Aktien,
gesellschaft. Berlin W . 66 . Mauerstraße 63 |65 , zu richten . ( Die
Briefe muffen ordnungsgemäß frankiert sein ).

Dieser Meldeschein wird für die Julimeldnug ans schriftliches
Ersuchen von der KriegSchemikalien Aktiengesellschaft portofrei ver¬
sandt . Die verlangten Meldungen über Vorräte , Abgänge usw.
sind deutlich in den auf dem Meldeschein befindlichen Spalten an-
zuqeben . In denjenigen Fällen , in welchen genaue Ermittlung deS
Gewichts durch Verwiegen mit unverhältnismäßigen Schwierigkeiten
verbunden ist. können die Gewichte nach dem Lagerbuch oder nach
Belegen aufgegeben werden . Die Belege müffe » zur Nachprüfung
bereitgehalten werde« .

Weitere Mitteilungen darf der Meldefcheiu nicht enthalten.
Die späteren Meldungen über Vorräte , Abgänge

usw. sind in gleicher Weise monatlich , pünktlich bis zum 10 . jede«
Mount » , an die KriegSchemikalien Aktiengesellschaft , Berlin W.
66 , Mauerstraße 63165, einzureichen , von der die Ueberseuduug der
hierzu erforderlichen Meldescheine au diejenigen Firmen unaufge¬
fordert erfolgen wird , die im Juli Vorräte an Chemikalien gemel»
bet haben . Andere Firmen haben die Scheine einzufordern.

Bei vollständigem Abgang der Vorräte durch Verarbeitung,
Verbrauch , Verkauf laut Spalte A und B der uutenflehenden lieber-
sichtstafel oder Freigabe laut § 5 Absatz c ist einmalige Fehlan¬
zeige am nächstfolgenden Meldetermin einzureichen . Eine weitere
Meldung ist dann so lange nicht erforderlich , wie Vorräte nicht
mehr vorhanden sind . Die Beschlagnahme wird jedoch bet Zugang
neuer Vorräte sofort wieder wirksam , so daß alSdann bi» zu« 10.
jeden Monats wieder eine Bestandsmeldung einzugehen hat.

Anfragen , die vorliegende Verfügung betreffen , sind «u die
KriegSchemikalien Aktiengesellschaft zu richte » .

8 7.
Amfang der Meldung.

Außer den Angaben über die BorratSmengen ist onzugeben,
wem die fremden Vorräte gehören , die sich im Gewahrsam deS
AuSkunfiSpflichtigen (§§ 3 und 4 ) befinden.

8 8.
Lagervnch.

Jeder Meldepflichtige hat ein Lagerbuch einzurichten , aus dem
jede Aenderung der Borratsmengeo und ihre Verwendung ersichtlich
sein muß.

Zur Feststellung ob die Angaben richtig gemacht sind, werden
w der von ihr ermächtigten Stellen . ? im Aufträge des Kriegsministeriums Beauftragte der Polizei -- und
f) Nach Spalte A der untenstehenden Uebersichtstafel verarbeitete , Militärbehörden die Vorratsrämue untersuchen und die Bücher der
'» hierbei nicht verbrauchte (also noch technisch nutzbare ) Mengen zur Auskunft Verpflichteten prüfen,
bleiben unter Beschlagnahme . Frankfnrt ( Main ), den 16 . Juni 1915.

Jede andere Verwendung und Verfügung ist »erboten . Stell » . Grneralk - mmand - 18 . Armeekorps.

Uebersichtstafel.

Stoffgattung

A B C

Erlaubt sind Verarbeitung und Verbrauch beschlag¬
nahmter Bestände und Zugänge derjenigen Eignern,

die in ihren Büchern ausweisen,

Erlaubt ist Verkauf (vgl . 8 5)
beschlagnahmter Vorräte

an

Frei sind Borräte , beten «Stfamt-
betrao aller Arten einer Stoff ^at-
tun , am Tage der Beschlagaahme

kleiner mar all
kg

d 'ß ste mit den verarbeiteten und verbrauchten Mengen
unter bestmöglicher Ausbeute mittelbar oder unmittel¬
bar Aufträge der deutschen Armee und Marine auf

Sprengstoff und Pulver ausführen;

Militär -, Marmcbehörden , Friedr.
Krupp (Effen), KriegSchemikalien

Aktiengesellschaft, Berlin W,
Mauerstraße 63/65;

500
(der Klaffen a und 5

zusammen ).daß sie mit den verarbeiteten und verbrauchten Mengen
unter bestmöglicher Ausbeute mittelbar oder unmittel¬
bar Aufträge der deutschen Armee und Marine aus

Sprengstoff und Pulver ausführen;

Militär -, Marinebehörden Friedr.
Krupp (Essen), KriegSchemikalien
Aktiengesellschaft, unter A genannte
Verbraucher für die unter A ge¬

nannten Bedürfnisse;

daß sic mit den verarbeiteten und verbrauchten Mengen
unter bestmöglicher Ausbeute mirtelbar oder unmittel¬
bar Aufträge der deutsche« Armee und Marine auf

Sprengstoff und Pulver ausführen;

Militär -, Marinebehördcn , Friedr.
Krupp (Essen), Kriegschemikalien
Aktiengesellschaft, unter A genannte
Verbraucher für die unter A ge¬

nannte» Bedürfnisse;

20

daß sie mit den verarbeiteten und verbrauchten Mengen
unter bestmöglicher Ausbeute mittelbar oder unmittel¬
bar Aufträge der deutschen Armee und Marine auf

Sprengstoff , Pulver und Medikamente ausführen;

Militär -, Marinebehörden,
Friedr. Krupp (Effen), Kriegs¬

chemikaliengesellschaft; 20

daß sie mit den verarbeiteten und verbrauchten Mengen
unter bestmöglicher Ausbeute mittelbar oder unmittel¬
bar Aufträge der deutschen Armee und Marine aus-
führen, für die ihnen von der bestellenden Behörde die

Unersetzlichkeit bescheinigt ist;

Militär -, Marinebehörden,
Friedr. Krupp (Effen), KriegS¬

chemikalien Aktiengesellschaft; 50

daß sie mit den verarbeiteten und verbrauchten Mengen
unter bestmöglicher Ausbeute mittelbar oder unmittel¬
bar Aufträge der deutschen Armee und Marine auf

Sprengstoff und Pulver ausführen.

Militär -, Marinebehörden, Friedr.
Krupp (Effen ), Kriegsckemika4ien
Aktiengesellschaft, unter A genannte
Verbraucher für die unter A ge¬

nannten Bedürfnisse.

1500
(Schwefelinhalt ).

LiJ
legen«

nill
■M

Natron - ( Chile -), Kali -, Kalk-
(Norge -), Ammoniaksalpeter

rte ober®
d deSM ^ p

Ealpetersäurc jeder Grädigkeit,
auch gemischt und verunreinigt

Toluol , roh, gereinigt, rein oder
m toluolhaltigen Stoffen , Nitr ».

toluol aller Art

%

DC

erlasse»!«
t, soll-
nt Gefi>

oder
sselbcn

der !
lg auffortej
re andrl

nd dieser̂
wiffentlm
g bis J« i
rast, «l

verfall^
> der
htigc i
-send
bestraft.

Japankampfer jeder Aufbereitung
(gleichgültig, wo die Aufbereitung
stattfand), auch als Kampferpulver

und Kampferblume

Glyzerin mit 75 v. H. und mehr
Reingehalt

Schwefelinhalt in Schwefel und
Schwefelkies aller Art , in Zinkblende
w schwefliger Säure sowie in rau¬
bender und wäsieriger Schwesel-
>°ure jeder Grädigkeit (auch in ge¬
kochter und verunreinigter Säure)



vetr. : F»r« der Aureige« «der Todesfälle.
3m Anschluß-n «einen Erlaß vo« 2. Oktober 1914 -kr.

8298>9 14. SR. 51.
I « ber TobeSnrsacheustatisttk de? Deutschen Reichs für 1914

und 1915 sollen die Todesursachen unter den deutschen Militär-
versaue» in besonderen Zussmmenstellungen, dagegen die Todes-
fälle von Angehörigen eines verbündeten HeercS und von Kriegs¬
gefangene« nicht mit aufgeführt werden.

Hierzu ist eS erforderlich, daß io de» Anzeigen der Vorstände
der Lazarette »ud Krankenhäuser— soweit sie mit Militärper-
sone» belegt sind — und der Kriegsgefangenenlager an die Standes¬
beamten über Todesfälle unzweideutig zum Ausdruck gebracht wird,
ob sich diese Anzeigen

a) überhaupt auf eine Militärperson im Sinne des § 2 der Kaiser¬
lichen Verordnung vom 20. Januar 1879 (R. G- S . 5), und

zntreffeodenfalS, ob sie sich
b) anf eine» Angehörigen eines Verbündeten Heeres, oder
c) ans einen Kriegsgefangenen beziehen.

§ 2 der genannten Verordnung lautet:
„AIS Militärperfoaea gelten im Sinne dieser Verordnung

für die Dauer einer Mobilmachung außer den zum Heere gehören- !
den Mtlitärpersonen alle diejenigen Personen, welche sich in ir .end ;
einem Dienst- oder Bertragsverbältoiffe bei dem Heere befindenj
oder sonst sich bei demselben aufhalten oder ihm folgen, einschließ- i
lich von Kriegsgefangenen.*

Soweit erforderlich, sind für die zurückliegende Zeit entsprechende
ergänzende Mitteilungen dem zuständigen Standesbeamten alsbald
zuzustelle».

Es wird ergebenst ersucht, die Vorstände der Lazarette und
Krankenhäuser und der Kriegsgefangenenlager mit entsprecheoder
Anweisung zu versehe«.

Ferlt «. den 20. Mai 1915.
Da» Kriegsministerium.

I A. gez. : Schnitzen.
8n sämtliche stellvertretenden General-Kommandos(für XVlanXXl .)
sämtliche Kaiser!, und König!. GonvernemeutS und Kommandanturen

in Festungen.

Au dir Aerre« Kt««de»beamte» der Landgemeinde» de»
Kreise».

Abdruck zur Beachtung.
Westerburg, den 28. Juni 1915. De» Kandrat.

DM" Der heutigen Rümmer liegt eine Beilage der Firma
Warenstau« Gefchwister Mayer i» timburg betr. Kommer-
A«»verka«f bei, worauf wir unsere Leser aufmerksam machen. 6262

Zur Verfolgung der Ereignisse auf den verschiedenen
Kriegsschauplätzen in den einzelnen Erdteilen gehört ein
umfangreiches Kartenmaterial. Dieses ist vorteilhaft in
dem soeben erschienenen

Ariegskarten -Atl'as
vereinigt; enthält er doch

1. Deutsch-Russischer Kriegsschauplatz
2. Galizischer Kriegsschauplatz
5. Ueberstchtskarte von Rußland mit Rumänien

und Schwarzem Meer
4. Spezialkarte von Frankreich und Belgien
8. Karte von England
6. Karte von Oberitalien und Nachbargebiete
V. Karte vom Oefterreichisch-Serbischen Kriegs¬

schauplätze
8 . Ueberficht der gesamte« türkischen Kriegs¬

schauplätze(Kleiuaslen, Aegypten, Arabien,
Persien, Afghanistan)

9. « arte der Europäischen Türket und Nach¬
bargebiete (Dardanellen-Stratze, Marmara-
Meer, Bosporus)

10. Ueberstchtskarte von Europa.
Der große Maßstab der hauptsächlichsten Karten gestattete
eine reiche Beschriftung, eine dezente vielfarbige Aus¬
stattung gewährleistet eine große Ueberficht und leichte
Orientierung ; Details wie : Festungen, Kohlenstationen
rc. erhöhen den Wert der Karten. Der Atlas ist dauer¬
haft gebunden und bequem in der Tasche zu tragen . Das
geschlossene Kartenmaterial wird vor allen Dingen un¬
seren Braven

== im Felde =
willkommen sein. Preis Mk . 1.50.

Geschäftsstelle der «reisblatt -Druckerei , Westerburg.

Keine Fleischteueruni
Gutes Mittagessenä Person 15 Hs 20W
Mau nehme etwas Suppengrün und neues Gemüse, wie
Jahreszeit bietet, zerschneide alles so fein wie möglich
koche es in ungesalzenem Wasser mit einem Zusatz T0l
Person einem gehäuften Teelöfel (20 bis 25 Gramm) Ochs
Extrakt , Kartoffeln and nach Geschmack auch etwas Spej
fett zusammen zugedeckt in einem. Topf eine halbe bis«j.
Stunde. Die Kartoffel- und Gemüsebrühe erhält dann durchj
Ochsena-Extrakt den Geschmack und "Nährwert einer wirklich
kräftigen Fleisehsuppe , und die nicht zerkochten Teile
Kartoffeln haben Geschmack und Aussehen von Fleischstüd
angenommen

Oehsena ist zu beziehen durch die meisten Detail-Geschi
. in Dosen ä 1 Pfund netto Mk. 2,—

» » n l / s v n _ n 1,10Mohr .V Co . ,Ct. m . b . II .. Altona

2

Yerlangen Sie
überall und stets nur die über 20 Jahre
stehende deutsche Marke Stnrmvep
Fahrräder und Nähmaschinen in zal
reichen Modellen und von höchster Leistni
fähigkeit. Kein Wiederverkäufer sollte
versäumen, unsere allbekannten und «

führten Maschinen zu vertreiben . Zubehörteile, Tasche
Batterien, Ersatzteile in grosser Auswahl. Kataloge postfrei . ,

Deutsche Handelsgesellschaft Sturmvogel
Gebr. Grüttner , Berlin -Halensee 125.

von ©«rjjsucn» t  Co „ Radebeul , für zarte weiße Haut und
blendend »ebenen Teint, ä Stück 50 Pfg. Überall zu haben.

(Kroppach) Bhf. Ingelbach
Fernsprecher No . 8. Amt

Altenkirchen (Westerwald)
Wir haben jetzt wieder

Vorrat in:
Thomasschlacken-

mehl , Kainit , Kno¬
chenmehl (roh ) und
Superphosphat —
ferner in : Ia . Saat-
Wicken . — Auch in
Hobeldiele (schwe¬
dische ) , Cement , u.
sonstigen Bauma¬

teralien
ist wieder alles reichlich

vorrätig.

Sebwemmsteinfabrik,. äl,esteausser Sjrnd.
lief . bil. Ia . Steine , Bimssand u.Cement-
dieien . Phil , dies , Illenwied.

Altkupfer
(für Heeresawecke)

kauft zum Höchstpreis
Isabellenhütte , Dillenburg.

Sammelstelle für den Kreis
Westerburg bei Spengler¬
meister Wilhelm Fuckert

Westerburg . 6218

Rheinische

40000 Hk.

Kriegerheim-Lose|
1 Mk . 11 Lose 10 Mk

7052 Gewinne 85000!
Ziehung am 19. und 30. Ai

Hauptgew . im Werte vo|
30000 , 10000 Mk.

(Porto 10 Pf ., jede Liste 20
versendet Glücks -Kollekte

Heinr. Deecte, Krem»

>i.cnemi
Milli . Schmidt

Hachenburg (AltstaÄ
Annahmestelle

Emmj Ullm »*1®
Westerburg (Oberst
6263 Kircbgasse 7.

P'
W

rü
Ri

ße

1 Mk . 11 Lose IO
Ziehung au 16. und 17. JuliI Ci

Ciewiime I A
im Gesamtwerte von I fto
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